
Veröffentlichung von Beschlüssen der 412. Sitzung am 29.03.2019 

 

 

Der Landesdenkmalrat hat beschlossen, folgende Beschlüsse der 412. Sitzung des 

Landesdenkmalrats am 29. März 2019 zu veröffentlichen: 

 

Neubauvorhaben Bärenturm in Coburg 

 

Beschluss: 

Der Landesdenkmalrat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und schließt sich 

vollumfänglich der denkmalfachlichen Beurteilung des BLfD an.  

Aus dortiger fachlicher Sicht wird das Neubauvorhaben neben dem Bärenturm 

abgelehnt. Die Regierung von Oberfranken als Rechts- und Fachaufsichtsbehörde 

stützt die Haltung der Fachbehörde und hält das Bauvorhaben in der vorgelegten Form 

für nicht genehmigungsfähig. 

Die Stadt Coburg wird aufgefordert, die beantragte Baugenehmigung nicht zu erteilen. 

 

Historische Gärten und Landschaftsparks   

 

Beschluss: 

Der Landesdenkmalrat unterstützt auf der Grundlage der Resolution die Forderung 

nach einer Verstärkung des BLfD auf dem Gebiet der Gartendenkmalpflege um zwei 

Fachleute. 

Im Fachbereich Gartendenkmalpflege sollten zum nächstmöglichen Zeitpunkt am 

BLfD zwei ausgebildete Landschaftsarchitekten angestellt werden, die zum einen für 

eine systematische Erfassung und vertiefende Inventarisation historischer Freiflächen 

als Grundlage jeder weiteren Tätigkeit und zum anderen für die Aufgaben der 

praktischen Denkmalpflege zur Verfügung stehen. 



Der bisherige Einsatz des Fachbereichs Gartendenkmalpflege des BLfD für den 

Umgang mit denkmalgeschützten Park- und Gartenanlagen, aber auch für 

denkmalgeschützte Alleen, (Park-)Pflegewerke wird sehr begrüßt. 

Eine Verstärkung des Fachbereichs Gartendenkmalpflege wird auch in Hinblick auf die 

öffentliche Wahrnehmung für die Inwertsetzung historischer Grünanlagen und 

Freiflächen in der Öffentlichkeit sensibilisieren. Als Grundlage wird ebenfalls die 

wissenschaftliche Erfassung der Anlagen gesehen. 

 

 

 

 


